
Pfarrei 

Gemeinde A 

Gemeinde E 

Gemeinde D 

Gemeinde C 

Gemeinde B 

Alle Pfarreimitglieder  

wählen den Pfarreirat 

 

In jeder Gemeinde wird ein Gemeindeaus-

schuss  gebildet 

durch eine Gemeindeversammlung gewählt 

oder ein anderes vor Ort zu bestimmendes 

Verfahren und vom Pfarreirat bestätigt. Je-

dem Gemeindeausschuss ist eine hauptamtli-

che Bezugsperson zugeordnet. 

Wird ein Gemeindeteam beauftragt, kann auf 

die Bildung eines Gemeindeauschusses ver-

zichtet werden. 

Sind beide vorhanden, tragen sie gemeinsam 

die Verantwortung für die Belange vor Ort. 

 


